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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.11.1987

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §184 Abs1;

Rechtssatz

Wenn der Abgabep9ichtige Vermögenszuwächse nicht aufzuklären vermag, ist die Abgabenbehörde nicht verhalten,

ihm nachzuweisen, wie er die ungeklärten Zuwächse verdienen hätte können.
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